
Darf ein Schüler eine schriftliche Begründung für
seine Note einfordern?
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Wenn ein Verwaltungsakt beim Juristen landet, fordert der eine schriftliche Stellungnahme ein
um ihn zu beurteilen.
Bei einzelnen Noten passiert das aber nicht, es sei denn im Rahmen von Versetzungs- oder
Bestehensfragen. Dann schreiben aber alle Lehrer eine Stellungnahme (und damit
Notenbegründung).
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